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I. EINLEITUNG 
 
Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 
Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens 1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 
Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 
Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 
zu vermeiden. 
 
Diese informellen Gespräche haben zu der Einigung geführt, den Kommissionsvorschlag in der von 
den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung zu übernehmen. 
 
Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat in diesem Zusammenhang auf der 
Plenartagung des Europäischen Parlaments eine rechtlich und sprachlich überarbeitete Fassung des 
Verordnungsvorschlags  vorgelegt. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 9. Juni 2015 den vorgeschlagenen Text 

des Ausschusses angenommen. Dieser Text stellt den Standpunkt des Europäischen Parlaments in 

erster Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

 

Der Standpunkt des Europäischen Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen 

getroffenen Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des 

Europäischen Parlaments zu billigen. 

 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 
2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die 

Änderungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol  

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=69806&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9777/15;Nr:9777;Year:15&comp=9777%7C2015%7C


 

 

9777/15   sg/HBA/kr 3 
ANLAGE DPG  DE 
 

ANLAGE 
(09.06.2015) 

Anpassungssatz für die Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2015 ***I 
 
Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
PE554.849 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2015 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festsetzung des 
Anpassungssatzes für die Direktzahlungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 für 
Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 
2015/0070(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2015)0141), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0083/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. Juni  2015 gemachte 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 50 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A8-0174/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
3  Stellungnahme vom 22.4.2015 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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P8_TC1-COD(2015)0070 
 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. Juni 2015 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2015/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festsetzung des in der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 vorgesehenen 
Anpassungssatzes für die Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2015 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
4 Stellungnahme vom 22.4.2015 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2015. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um dem Agrarsektor bei größeren Krisen, die sich auf die Erzeugung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse auswirken, zusätzliche Unterstützung zu gewähren, muss 

gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates6 eine Reserve gebildet werden, indem die Direktzahlungen zu Beginn jedes Jahres 

nach dem Verfahren der Haushaltsdisziplin im Sinne von Artikel 26 der genannten 

Verordnung gekürzt werden. 

(2) Damit die Beträge zur Finanzierung der marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen die 

in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates7 festgesetzten jährlichen 

Obergrenzen nicht übersteigen, muss gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1306/2013 ein Anpassungssatz für die Direktzahlungen festgesetzt werden, wenn die 

Prognosen für die Finanzierung der im Rahmen der genannten Teilobergrenze finanzierten 

Maßnahmen für ein bestimmtes Haushaltsjahr erkennen lassen, dass die anwendbaren 

jährlichen Obergrenzen überschritten werden. 

(3) Der Betrag der Reserve für Krisen im Agrarsektor, der in den Entwurf des 

Haushaltsplans 2016 der Kommission aufgenommen werden soll, beläuft sich auf insgesamt 

441,6 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen. Um diesen Betrag abzudecken, muss das Verfahren 

der Haushaltsdisziplin auf die Direktzahlungen gemäß den in Anhang I der Verordnung 

(EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8 aufgeführten 

Stützungsregelungen für das Kalenderjahr 2015 angewendet werden.  

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 
485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 

7 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung 
des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 
884). 

8 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 637/2008 und (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 608). 
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(4) Die vorläufigen Prognosen für die im Entwurf des Haushaltsplans 2016 der Kommission 

festzusetzenden Direktzahlungen und marktbezogenen Ausgaben deuten darauf hin, dass es 

keiner weiteren Haushaltsdisziplin bedarf. 

(5) Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 verlangt von der Kommission, dass 

sie dem Europäischen Parlament und dem Rat bezüglich des Anpassungssatzes spätestens 

am 31. März des Kalenderjahres, für das diese Anpassung gilt, einen Vorschlag vorlegt.  

(6) Als Grundregel gilt, dass Betriebsinhaber, die ihren Beihilfeantrag auf Direktzahlungen für 

ein bestimmtes Kalenderjahr N einreichen, ihre Beihilfezahlung innerhalb einer festgelegten 

Zahlungsfrist erhalten, die in das Haushaltsjahr N+1 fällt. Die Mitgliedstaaten können 

jedoch über die vorgesehene Zahlungsfrist hinaus unter gewissen zeitlichen Beschränkungen 

auch noch verspätete Zahlungen an die Betriebsinhaber leisten. Solche verspäteten 

Zahlungen können in einem nachfolgenden Haushaltsjahr geleistet werden. Wird die 

Haushaltsdisziplin auf ein bestimmtes Kalenderjahr angewendet, so sollte der 

Anpassungssatz keine Anwendung auf Zahlungen finden, für die die Beihilfeanträge in 

anderen Kalenderjahren als dem Kalenderjahr eingereicht wurden, auf das die 

Haushaltsdisziplin angewendet wird. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung der 

Betriebsinhaber ist deshalb vorzusehen, dass der Anpassungssatz nur auf Zahlungen 

Anwendung findet, für die die Beihilfeanträge in dem Kalenderjahr, das der 

Haushaltsdisziplin unterliegt, eingereicht wurden, unabhängig davon, wann die Zahlung an 

die Betriebsinhaber geleistet wird. 
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(7) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 findet der gemäß Artikel 26 

der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 festgesetzte Anpassungssatz für Direktzahlungen nur 

auf Betriebsinhabern zu gewährende Direktzahlungen Anwendung, die in dem betreffenden 

Kalenderjahr 2000 EUR überschreiten. Darüber hinaus ist in Artikel 8 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 vorgesehen, dass der Anpassungssatz aufgrund der 

schrittweisen Einführung von Direktzahlungen für Bulgarien und Rumänien erst ab dem 

1. Januar 2016 und für Kroatien erst ab dem 1. Januar 2022 gilt. Daher sollte der durch die 

vorliegende Verordnung festzusetzende Anpassungssatz nicht für Zahlungen an die 

Betriebsinhaber in diesen Mitgliedstaaten gelten. 

(8) Gemäß Artikel 26 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 kann die Kommission den 

mit der vorliegenden Verordnung festgesetzten Anpassungssatz bis zum 1. Dezember 2015 

anpassen, wenn ihr neue Erkenntnisse vorliegen —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

(1) Zur Festsetzung des Anpassungssatzes gemäß den Artikeln 25 und 26 der Verordnung (EU) 

Nr. 1306/2013 und gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 werden 

die Beträge der Direktzahlungen im Rahmen der Stützungsregelungen gemäß Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, die einem Betriebsinhaber für einen vorgelegten 

Beihilfeantrag für das Kalenderjahr 2015 über 2000 EUR hinaus zu gewähren sind, um 

einen Anpassungssatz von 1,393041 % gekürzt. 

(2) Die Kürzung nach Absatz 1 findet in Bulgarien, Kroatien und Rumänien keine Anwendung. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..... am  

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident       Der Präsident 
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